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VVEERROORRDDNNUUNNGG  
 
 
Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit § 94b Abs. 1 lit. b der Straßenverkehrsordnung 1960 
(StVO) in der geltenden Fassung wird aus Gründen der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
Verkehrs anlässlich des Feuerwehr-Bewerbes für den Bereich der Marktgemeinde Lasberg 
verordnet: 
 

§ 1 
 
Auf folgendem Straßenabschnitt ist das Fahren in beiden Richtungen verboten ("Fahrverbot in 
beiden Richtungen" gemäß § 52 lit. a Z 1 StVO): 
 
● L 1471 Lasberger Straße von Strkm. 11,800 bis Strkm. 12,310 (Kreuzung Oswalderstraße) 
 

Die Zufahrtsmöglichkeit zu den betroffenen Häusern ist für den Rettungsdienst und die mobile Hilfe zu 

gewährleisten. 

 

Die Umleitung ist über den Marktbereich einzurichten und entsprechend zu beschildern! 
 
 

§ 2 
 

Diese Verordnung ist am Samstag, 6. Juni 2026 von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr gültig. Sie wird 
gemäß § 44 StVO durch die oben angeführten Straßenverkehrszeichen kundgemacht und tritt mit 
deren Anbringen in Kraft. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Für die Bezirkshauptfrau 
Mag. Dr. Bernhard Klein 
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Ergeht per Email an: 
 
1. Marktgemeinde Lasberg mit dem Ersuchen,  

die erforderlichen Straßenverkehrszeichen anzubringen, den genauen Zeitpunkt der 
Anbringung/Entfernung in einem Aktenvermerk (§ 16 AVG) festzuhalten und diesen bei 
Aufforderung der BH Freistadt zu übermitteln  

2. Polizeiinspektion Freistadt z.K. 
3. Straßenmeisterei Freistadt 
4. OÖ. Verkehrsverbund z.K. 
5. Österreichisches Rotes Kreuz, Bezirksstelle Freistadt fr-office@o.roteskreuz.at z.K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:  
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur. 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte per E-Mail an bh-fr.post@ooe.gv.at oder an die 
Bezirkshauptmannschaft Freistadt, Promenade 5, 4240 Freistadt, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an. 
Öffnungszeiten (Parteienverkehr): Mo, Mi, Do, Fr 07:30 bis 12:00 Uhr, Di 07:30 bis 17:00 Uhr; Informationen rund um die Uhr erhalten Sie auch im 
Internet unter https://www.bh-freistadt.gv.at. Amtsstunden: Mo, Di, Do 07:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 17:00 Uhr, Mi 07:00 bis 13:00 Uhr, Fr 07:00 bis 
12:30 Uhr. 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutzmitteilung-bhfreistadt.htm. 

 

mailto:fr-office@o.roteskreuz.at
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur

	Verordnung

		2026-05-29T11:16:54+0200
	Example User




